
 

Zähringerstrasse 25 | 3012 Bern 
Tel. 031 533 54 54 | landeskirche@kathbern.ch 
kathbern.ch | cathberne.ch 

 

 

 

Wegleitung – Kriterien für Unterstützung von «grossen» Gesuchen an die Landeskirche 

 

Unterstützt werden in erster Priorität diakonische Projekte von Gruppen oder Institutionen aus dem Ge-

biet des Kantons Bern. Ein Bezug zur Kirche sollte sichtbar sein.  

Unterstützt werden nur Gesuche, die den Kriterien des Fonds für Pastorale und diakonische Projekte 

nicht entsprechen.  

Daneben können auch national verankerte Projekte unterstützt werden, die ihren Bezug zur Katholischen 

Kirche im Kanton Bern aufzeigen können. 

Organisationen, die «grosse» Gesuche stellen, sollten aufzeigen können 

- Wie sie als Organisation finanziert werden 

- Woher sie neben einer allfälligen Unterstützung der RKK weitere Mittel für ein Projekt erhalten 

(wollen). 

- Welchen Bezug sie zur (katholischen) Kirche im Kanton Bern haben. 

- Was kann das Projekt (Gesuch) für die Zukunft der Kirche / des kirchlichen Lebens bewegen. 

Überkantonale Gesuche werden nur berücksichtigt, wenn sie von einer Organisation stammen, die mit 

der RKZ und / oder der Schweiz. Bischofskonferenz und / oder der Landeskirche in Beziehung stehen 

(z.B. Teil der Mitfinanzierung sind).   

Überkantonale Gesuche werden nur berücksichtigt, wenn das zu unterstützende Projekt als Gesamtpro-

jekt der RKZ / SBK aufgegleist wurde und auch die Unterstützung der Gremien RKZ / SBK hat.  

Projekte, die von einzelnen Organisationen gestartet werden, jedoch nicht mit «Empfehlung» von RKZ, 

SBK versehen sind, werden nicht unterstützt.  

Projekte können unterstützt werden, wenn sie  

- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im weitesten Sinne fördern und realisieren. Dazu gehören 

Projekte in den Bereichen Armutsbekämpfung, Arbeit, Integration, Kultur und Bildung.  

- Solidarität, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Frieden und ökologisches Handeln stärken. 

- Benachteiligungen jeglicher Art überwinden und nachhaltig beseitigen helfen. 

- einen kirchlichen Bezug nachweisen können. 

- jeder Träger bei der Umsetzung des Projekts und in seiner Kommunikation den Beitrag der Ka-

tholischen Kirche Kanton Bern klar kenntlich machen. 
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